
[[Neuer Brief]] 

 
 

  

 

Absender: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Anmeldung zum 
Grillfest am Montag, 13. September 2021 ab 17:00 Uhr, 
im Restaurant Haus Bockey, Spiekersstraße 78, 59269 Beckum-Neubeckum 

 
 

 

  An dem Grillfest nehme(n) ich/wir mit  _______ Personen teil: 

     ___________________________ ____________________________________          
       Vorname   Name 

 
     ___________________________ ______________________ ______________          
       Vorname   Name 

 
     ___________________________ _____________________________________          
       Vorname   Name 

 

     

 
 
_________________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum      Stempel, Unterschrift 

 

 

Telefax-Nr.: 05971  4003-91270 
 
Friseur-Innung Warendorf 
Frau Bock 
Schlenkhoffs Weg 57 

59269 Beckum 
 

Anmeldung   
bitte bis zum 

16.08.2021 
zurücksenden! 

 

 

Bitte melden Sie sich an 

→ per Post oder Telefax 
→ mit E-Mail (lioba.bock@kh-st-waf.de) 
→ telefonisch unter 05971 4003-1270 (Frau Bock) 



 

BESTÄTIGUNG 
 
 
 
 

Vorname Name (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 

geboren am 
 
 
versichert, dass er / sie sich am 
 
 

Datum                                                      Uhrzeit 
 
 
mit einem Antigen Selbst-Schnelltest in Nasenabstrichen auf das Vorliegen von  
SARS-CoV-2 getestet hat. 
 
Das Ergebnis dieses Selbst-Schnelltests war 
 

 negativ 
 

 positiv1 
 
 
 
 

Unterschrift 
 
 
 
➢ Bitte bringen Sie die Bestätigung ausgefüllt und unterschrieben mit Grillfest am 13.09.2021.  
➢ Wenn Sie einen Schnelltest (Bürgertest) durch eine geschulte Person haben durchführen lassen, 

legen Sie bitte das Testergebnis vor der Veranstaltung vor. 
 

                                                
1 Bitte kommen Sie bei einem positiven Ergebnis nicht zum Grillfest und informieren Sie uns über Ihr 
Fernbleiben! 
Es wird empfohlen, den positiven Selbsttest genauso wie bei einem positiven Antigen-Schnelltest durch einen 
PCR-Test bestätigen zu lassen und sich vorsichtshalber solange zu Hause in Isolierung zu begeben, bis das 
Ergebnis vorliegt. Bei dem Selbsttest besteht keine Meldepflicht.  


